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TEXTLICHER TEIL 

 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Gemäß § 12 Abs. 3a i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 
nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag verpflichtet. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Der Zulässigkeitsmaßstab ergibt sich direkt aus den Regelungen des Vorhaben- und Er-
schließungsplans (VEP). Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe 
(GHmax gemäß Planeintrag in Anlage 3f Schnitt 1 und Anlage 3g Schnitt 2) ist mit unter-
geordneten technischen Einrichtungen und Aufbauten wie Aufzugsvorrichtungen, Trep-
penhausüberdachungen, Dachbelichtungen, Kaminen, Klimatisierungs- oder 
Belüftungsanlagen für eigene Zwecke bis zu einer Höhe von 1,20 m und einer Fläche von 
50 m² zulässig. Für Solar- und Photovoltaikanlagen gelten keine Beschränkungen. 

3. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Ab-

standsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) 

Die Abstandsflächen des Gebäudes können angrenzend zum Flst-Nr. 1429/1 auf 0,4 m 
reduziert werden. 

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Im Wohngebäude sind maximal 4 Wohneinheiten zulässig. 
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5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Oberflächenbefestigung 

Die Ausführung von Flächen, durch die keine Gefährdung des Grundwassers zu befürch-

ten ist, sind mit wasserdurchlässigen Belägen oder breitflächiger Versickerung über eine 

belebte Bodenschicht zu versickern. Unbelastetes Dachflächenwasser ist breitflächig zu 

versickern. 

5.2 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Außenbeleuchtung mit insektenschonen-

den Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuch-

ten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streulicht erzeugen.  

5.3 Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 

Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dar-

über hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 

werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu un-

terhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind 

nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Pro Wohnung sind 1,5 Stellplätze nachzuweisen. Davon darf jeweils nur 1 Stellplatz pro 

Wohneinheit gefangen sein. 

2. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Dachflächen von Gebäuden mit Flachdachbauweise sind, insofern diese nicht durch So-

larkollektoren und Photovoltaikanlagen überdeckt werden, zu begrünen. 
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III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 
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4. Grundwasserfreilegung 

Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind 

der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden.  

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen.  

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden 

Stoffe in den Untergrund eindringen können.  

Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unte-

ren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

6. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 

Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 

und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

7. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

8. Einfriedungen  

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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9. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich von Gesteinen der Jena-Formation (Unterer Muschelkalk). Mit lokalen 

Auffüllungen vorangegangener Nutzungen ist zu rechnen, die ggf. nicht zur Lastabtra-

gung geeignet sind.  

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-

ckerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten 

ist bei Anlage von Versickerungs-einrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Funda-

menten zu achten.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 

werden objektbezogene Baugrund-untersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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